
BVerfGE 75, 40 - Privatschulfinanzierung I 
 

„Die Möglichkeit einer Selbstfinanzierung durch die Erhebung annähernd 
kostendeckender Schulgelder ist den privaten Ersatzschulen durch Art. 7 Abs. 4 
Satz 3 Halbsatz 2 GG praktisch genommen, weil durch sie - auch angesichts der 
Schulgeldfreiheit in öffentlichen Schulen - eine ‚Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern’ zumindest ‚gefördert’ würde. Das Grundgesetz 
wollte eine Entwicklung der privaten Ersatzschulen in Richtung auf eine Art von 
‚Standes- oder Plutokratenschulen’ vermeiden […]. Daher reicht es nicht aus, 
wenn die Schulträger nur in Ausnahmefällen für besonders begabte oder 
besonders arme Kinder Schulgeldstipendien gewähren, zumal sie diese wiederum 
nur zu Lasten der anderen Schüler finanzieren könnten. […] Eine restriktive 
Auslegung, wie sie von der Freien und Hansestadt Hamburg vertreten wird, 
wonach Art. 7 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 GG dann verletzt ist, wenn die 
Ersatzschule darauf abzielt, nur Schüler aus bestimmten Gesellschaftsschichten 
aufzunehmen, nicht dagegen, wenn sie die zur Deckung angemessener Personal-  
und Sachausgaben notwendigen Schulgelder erhebt und für minderbemittelte 
Schüler Erleichterungen vorsieht, ist weder mit dem Wortlaut der Vorschrift noch 
mit ihrem Sinn zu vereinbaren. Vielmehr kommt es entscheidend auf einen 
Vergleich mit dem öffentlichen Schulwesen an. Die Privatschule muß allgemein 
zugänglich sein, zwar nicht in dem Sinne, daß sie wie die öffentliche Schule jeden 
Schüler bei Erfüllung allgemeiner Voraussetzungen aufnehmen muß, wohl aber in 
dem Sinne, daß sie grundsätzlich ohne Rücksicht auf deren Wirtschaftslage 
besucht werden kann. […] Dementsprechend wird zur Auslegung des Art. 7 Abs. 4 
Satz 3 GG die Auffassung vertreten, es komme drauf an, ‚daß der Besuch der 
Privatschule nicht einem wirtschaftlich bevorzugten Kreise vorbehalten bleibt’ […]. 
Auch höhere Schulgelder sind nicht zulässig, solange die Privatschulen ‚vom Staat 
nicht eine materielle Förderung in solchem Umfang erfahren, daß sie nach den 
Besitz- und Einkommensverhältnissen der Eltern ihrer Schüler nicht mehr zu 
fragen brauchen’ […]. Das hätte sich allenfalls unter der Geltung des Art. 147 Abs. 
1 Satz 2 WRV vertreten lassen, wenn man diese Vorschrift nach dem damals 
herrschenden Verfassungsverständnis lediglich als sozialpolitische Forderung ohne 
verbindlichen Charakter hätte abtun wollen […]. Keineswegs trifft das aber für Art. 
7 Abs. 4 Satz 3 GG zu, der als verbindliche Verfassungsnorm dazu zwingt, die 
Ersatzschulgenehmigung zu versagen oder aufzuheben, wenn überhöhte 
Schulgelder eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
auch nur fördern würden. […] Nur wenn […] [der Ersatzschulbesuch] grundsätzlich 
allen Bürgern ohne Rücksicht auf ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse 
offensteht, kann die in Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistete Freiheit im 
Schulwesen (BVerfGE 27, 195 [200]) tatsächlich verwirklicht und von allen Eltern 
und Schülern gleichberechtigt in Anspruch genommen werden.“ 

 
BVerfGE 90, 107 - Waldorfschule/Bayern 
 

„Allerdings muß die Privatschule grundsätzlich allen Bürgern ohne Rücksicht auf 
ihre finanziellen Verhältnisse offenstehen; insoweit muß sie von allen Eltern und 
Schülern ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftliche Lage in Anspruch genommen 
werden können. Einige wenige Freiplätze oder Schulgeldstipendien in 
Ausnahmefällen für besonders begabte oder besonders arme Kinder gewährleisten 
die allgemeine Zugänglichkeit in diesem Sinne nicht […]. Es liegt auf der Hand, 
daß Beträge in der Größenordnung von monatlich 170 bis 190 DM, wie sie hier 
mindestens in Rede standen, nicht von allen Eltern gezahlt werden können. Wären 
die erwähnten Beiträge der Eltern uneingeschränkt am Sonderungsverbot des Art. 
7 Abs. 4 Satz 3 GG zu messen, könnten Wartefristen gegenüber Schulen in 
Elternträgerschaft wegen deren struktureller Besonderheiten sich als faktische 
Errichtungssperre auswirken.“ 

 


